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Bekanntmachung.

Der Fluchtlinienvlan über Hie Abänderung der
rmüinstraße zwischen Römertor und Webergasse
ist durch Magistrats -Beschluß vom 14. Januar
l<>11' förmlich festgestellt worden und wird vom
21  Januar 1911 ab weitere 8 Tage int Rathaus,
1 Obergeschoß, Zimmer 38a, während der Dienst¬
minden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Wiesbaden, den 18. Januar 1911. 26742
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Montag den 28. Januar d. Js .. vormittags,

toll in dem Stadtwalde „Neroberg " das näch¬
tigend bezeichnete Gehölz öffentlich meistbietend
«ersteigert werden.

1 277 Rmtr. Bucken-Scheitholr,
i  18 Rmtr. Eichen-Scheitholz,
z' 58 Rmtr. Buchen-Prügelbolz,
i  1930 Rmtr. Buchen-Wellen.
Kreditbewilligung bis 1. Septemberd. Js.
Zusammenkunft vormittags 10*/ , Uhr vor dem

-ieroberg-Reftaurant.
Wiesbaden, 17. Januar 1911. 26740

' Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag, den 26. Januar d. Js .. vor¬

mittags, soll in dem Stadtwalde „Pfassenborn"
das nachfolgend bezeichnete Gehölz öffentlich
meistbietend versteigert werden.

1 28s Rmtr. Buchen-Scheit,
£ io Rmtr. Buchen-Prügel,
z' 8995 Bncken-Wellcn,
4. 6 Buchrnstämmc von zusammen9.54 Fest¬

meter.
Kreditbewilligung bis zum 1. September 1911.
Zusammenkunftvormittags 10i/>, Uhr vor

Klarenthal. Restauration Jägerhaus.
Wiesbaden, 17. Januar 1911. 26741

_ Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Auf Grund der Ziffer 10 der am 1. Ok¬
tober 1910 in Kraft getretenen Vorschriften
über den Betrieb nicht gewerbsmäßiger
Stellenvermittelung vom 21. August 1919
habe ich für die den nicht gewerbsmäßigen
Stellenvermittelungen zukommenden Ge¬
bühren im hiesigen Verwaltungsbezirk fol¬
gende Taxen festgesetzt: . ^ o

1 Im Gast- und Schankwirrschaftsgewerbe
' beträgt die Vermittelungsgebühr

a) für gelerntes männliches Personal
sHoteldirektor , Oberkellner , Kellner,
Koch, kaufmännisches Personal , Por¬
tier , Bademeister 1.50 Jl;

b) für ungelerntes männliches Per¬
sonal sHausburschen , Liftburschen,
Silberputzer etc. 1.00 Jl;

c) für sämtliches weibliches Personal
1.00 Jl;

d) für Aushilfspersonal 0.20 Jl.
2. Für die im Privathaushalt beschäftigten

Personen , und zwar:
а) Köchinnen , Beiköchinnen , Haus¬

mädchen, Zimmermädchen , Küchen¬
mädchen, Hausdiener und Hausbnr-
schen beträgt die Gebühr 1.00 Jl;

б) für alles übrige Hauspersonal in
höherer Stellung 1.50 Jl;

c) für weibliches Aushilfspersonal
(Putz-, Wasch- und Monatsfrauen)
0.20 Jl.

Diese Gebühren dürfen jedoch nur von
den Arbeitgebern gefordert werden . Für
die Arbeitnehmer hat die Vermittelung ge¬
bührenfrei zu erfolgen.

Besondere Einschreibgebühren oder Ver¬
gütungen anderer Art dürfen nicht erhoben
werben: ebenso darf eine Erstattung barer
Auslagen nicht gefordert werden.

Wiesbaden , den 12. Januar 1911.
28738 Der Polizeipräsident:

v. S che n cf.

Bekanntmachung bctr . Akzise.
Bo»! 1. April l. Js . ab wird von Schlacht¬

vieh. Fleisch, von solchem und daraus hergestellten
Fleischwaren, ferner von Getreidemehl , Gries-
mehl und daraus hergestellten Backwaren Akzise
nicht mehr erhoben.

Dagegen bleibt:
Wein,
Obst- und Beerenwein,
Branntwein,
Bier und die zu seiner Herstellung im Stadt¬

beringe verwendeten Braustoffe,
Essig und Essigsprit,
Wildbret , einschl. Hasen und Fleisch davon.
das im Akzisetarif genannte Federwild und

zahme Geflügel, sowie Fleisch davon,
nach wie vor akzisevflichtig.

Diese akzisepflichtigen Gegenstände sind also
auch künftig vorschriftsmäßig vorzuführeii , an-
zumeiden und zu verabgaben.

Die mit der Post hier eingehende» akzise-
pflichtigen Sendurtgen sind von, 1. Avril ab von
den Empfängern innerhalb 48 Stunden nach dem
Empfange bei der Akziseabfertigungsstelle, Nen-
gassc 8. mündlich oder schriftlich nach Anleitung
des Akzisctarifs anzumeldcn.

Für die mündlich angemeldeten Postsendungen
ist die Azise bei der Anmeldung zu bezablen. Für
die schriftlich augemeldeten Postsendungen wird
die Akzise auf Kosten des Enipfängers durch An¬
forderungszettel angcfordert und ist dann frist-
zeitig vorto - und bcstcllgcldsrei bei der Akzisc-
abfertigungsttellc Neugaffe 8 zu zahlen.

Eine Erhebung der Akzise durch die Postvaket-
besteller findet nach den: mit der Post getroffenen
Abkommen vom 1. April l. Js . ab nicht mehr
statt.

Auch werden den Paketen Anfforöerungsscheine
nicht mehr beigegeben.

Durch Unterlassung der Anmeldung und Ver-
abgabung. der akzisepflichtigen Postgüter macht sich
der Empfänger der Akzisedefraude schuldig und
nach 88 28/29 Akziseordnung straffällig.

Wiesbaden, den 29. März 1910. 26830
Städt . Akziframt.

Wird wiederholt veröffentlicht.
Wiesbaden, den 5. Januar 1911.

Städt . Akziseamt.
Bekanntmachung.

Akzise auf Wildbret und Geflügel.
Die Akzise auf Wildbret und Geflügel wird

weiter erhoben, da die Stadt Wildbret und Ge¬
flügel nicht als Fleisch im Sinne des 8 13 des
Zolltarifgesetzes anfieht. Der Prozeß , der über
diese Frage schwebt, ist durch die letzte und höchste
Instanz noch nicht entschieden.

Wer Wildbret und Geflügel durch die Post zn-
gesandt erhält , bat binnen 48 Stunden dies dem
Akziseamt schriftlich oder mündlich unter Angabe
des Inhaltes öer Sendung aiizumelden.

Wer die Anmeldung schriftlich besorgt , erhält
für die Sendungen mit Ablauf des Vierteljahres
eine Gesamtanffordernng zugestellt.

Diese Anordnung ist getroffen , um dem
Empfänger , der bisher beim Empfang jeder ein¬
zelnen Sendung die Akzise zu zahlen hatte , das
ZahbungSgeschästzu erleichtern.

Für alle von heut« ab eingehenden Sendungen
wird die Akzise rnm erstenmal anfangs April
1911 angefordert.

Wiesbaden, den 19. Dez. 1910.
Der Magistrat.

Wird wiederholt veröffentlicht.
Wiesbaden, den 5. Januar 1911. 26850

Städt . Akziseamt.

Bekanntmachung.
Hierdurch bringe ich zur geil . Kenntnis , daß

sämtliche Monteure und Jnstallationsarbeiter der
diesseitigen Verwaltung Dienstkleidung tragen
und mit einer Legitimationskarte versehen sind,
welch letztere sich die hiesigen Einwohner ge¬
gebenenfalls vorzeigen lassen wollen.

Es wird hierbei gleichzeitig daraus aufmerk¬
sam gemacht, daß die Legitimationskarte Nr . 22
des Elektrizitätswerkes verloren gegangen und
durch eine Ersatzkarte Nr . 27 ersetzt worden ist.

Wiesbaden, den 14. Januar 1911. 26846
Die Verwaltung der städt. Wasser- u. Lichtwcrke.

Verdingung.
Die Ausführung von rund 1200 Quadratmeter

Fußboden pp. sAsphaltbelag mit Betonuntcrlage)
im Neubau der Großviehmarkthalle des städtischen
Schlacht- und Viehhofes soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 19 Zimmer
Nr . 9 eingesehen, die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50 $
soweit der Vorrat reicht, bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 93"
versehene Angebote sind spätestens bis.

Freitag , den 27. Januar 1911,
vormittags 9 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus¬

gefüllten Vcrdingungssormular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Wiesbaden, den 18. Januar 1911. 26844

Städtisches Sochbauamt.
Verdingung.

Die Lieferungen von elektrischen Installations¬
materialien für die städtischen Betriebe sollen im
Wege der öffentlichen Ausschreibung nur an hie¬
sige Firmen verdungen werden.

Angebotsformulare können während der Vor-
mittagsdienststunden Friedrichstraße ' 19 Zimmer
Nr . 19 einsesehen, die Verdingungsunterlagen von
dort dis zum 30. Januar 1911 bezogen werden.

Verschlosseneund mit der Aufschrift „M. B.
A. 104" versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch, den 31. Januar 1911,
vormittags 10 Uhr,

hierher .einzureichen.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus¬

gefüllten Verdingungsformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 2 Wochen.
Wiesbaden, den 16. Januar 1911. 26847

Städtisches Maschinenbauamt.

Bekanntmachung.
Am 27. Januar 1911 iKaisersaeburtstags sind

von nachmittags 1 Uhr ab die städtischen Volks¬
bäder geschlossen. 26847

Städtisches Maschineubauamt.

Städt . Krankenhaus Wiesbaden.
Die Lieferung der nachstehend verzeichneten

Metall -Bettstellen und Metall -Nachttische für den
allgemeinen Frauen -Pavillon soll vorbehaltlich
der Genehmigung der städtischen Körperschaften
im Snbmissionswege vergeben werden und . zwar:

82 Betten für Kranke,
33 Betten für Schwestern.

123 Nachttische für Kranke.
Bei der gesamten Lieferung kommen möglichst

Metall -Bettstellen und Nachttische der Firma
Hermann Reinhold, Berlin N., Siidufer 24/25
ii« Betracht.

Lieferuugsangebote sind bis einschl. 6. Fe¬
bruar d. Js .. vormittags 10 Uhr, an das städ¬
tische Krankenhaus, woselbst vorher auch die Be¬
dingungen eingesehen und unterschrieben werden
müssen, einzusenden.

Wiesbaden, den 12. Januar 1911.
26808 Städt . Krankenhaits.

Verpslcgungs - Taris
des städtischen Krankenhauses zu Wiesbaden.

Vom 1. April 1911 ab in Gültigkeit.
1. Für Verpflegung von Erwachsenen in der

1. Klasse: für hiesige Einwohner täglich 8 .U,  für
Fremde täglich 10 Jl.  Für Verpfleg» »« von
Kindern unter 10 Jahren in der 1. Klasse: für
hiesige Einwohner täglich 6 Jl,  für Fremde täg¬
lich 8 M.

2. Für Verpflegung von Erwachsenen in der
2. Klasse: für hiesige Einwohner täglich 5 Jl,  für
Fremde täglich 6 Jl.  Für Verpflegung von Kin¬
dern unter 10 Jahren in der 2. Klaffe : für hiesige
Einwohner täglich 3 Jl,  für Fremde täglich 4 Jl.

Der Aufnahme- und Entlassnngstag wird bei
den Kranken 1. und 2, Klasse als je ein beson¬
derer Tag berechnet.

Von den Kranken zu 1 und 2 (Klaffe 1 und 2)
ist an den behandelnden Oberarzt ein den Ver¬
hältnissen angemessenes Honorar zu entrichten.
Außerdem sind von diesen Kranken die Kosten für
Reinigen der Leibwäsche, für Medizin und son¬
stige Heilmittel , Heilbäder, Verbandmaterial,
Wein , Transport , besondere Wartung und dergl.
besonders zu zahlen.

3. Für Verpflegung von Erwachsenen in
3. Klasse und zwar : Für hiesige selbstzahlenöe
Einwohner und für Personen, welche
für Rechnung der hiesigen städtischen.
Armenverwaltung oder der Polizei , des
Justiz - oder Militärfiskus untergebracht sind,
täglich 2.50 Jl,  mit Extrazimmer täglich 3.50 Jl.
Für Mitglieder derjenigen Krankenkassen und
eingeschriebenen Hilsskassen, welche ihren Sitz ini
Stadtkreise Wiesbaden haben, täglich 2.25 Jl.
Für außerhalb des Stadtkreises Wiesbaden woh¬
nende Personen , sowie für Berufsgenossvuschaften,
Versicherungen und dergleichen, auch wenn die
Eingewiesenen hier ständig am Platze wohnen,'
täglich 3.50 Jl,  mit Extrazimmer täglich 4.50 Jl.
Für Mitglieder auswärtiger Krankenkassen3.25 M,
Für Verpflegung von Kindern unter 10 Jahren
in der 3. Klasse: für hiesige Einwohner täglich
1.50 Jl.  für Fremde täglich 2.— Jl.

4. In den Verpflegungssätzen der 3. Klaffe
sind die Kosten für ärztliche Behandlung , Me-
di5in , Verbandmaterial . Leibwäsche etc. mitent¬
halten . Besonders zu vergüten sind dagegen die
baren Auslagen für Thermalbäder , besondere
Wartung , Kleidung, künstliche Glieder, Trans¬
porte etc. Die Kosten für besondere Wartung
können ganz oder teilweise, je nach Lage der Ver¬
hältnisse des betreffenden Patienten , durch Be¬
schluß der Krankenhaus - Deputation erlaffen
werden.

5. Der Tag der Anfuahme und Entlassung
wird bei Kranken der 3. Klasse zusammen für
einen Tag gerechnet. Als hiesige Einwohner wer¬
den nur diejenigen Personen betrachtet, die hier
ihren dauernden Aufenthalt 'haben.

6. Für Patienten , welche für eigene Rechnung
verpflegt werden, ist bei der Aufnahme ein an¬
gemessener Kostenvorschuß und zwar in der 1. und
2. Klasse für mindestens 7 Tage, in der 3. Klasse
für mindestens 14 Tage bei !der Krankenhauskasse
zu hinterlegen,

7. Für zahlungsfähige Personen, welche im
Krankenhause ärztlich behandelt, aber nicht ver¬
pflegt werden, sind die Kosten für Medizin, Ver¬
band mittel etc. zu erstatten.

8. Bei Todesfällen der 1. und 2. Klasse können
die Hinterbliebenen zur Erstattung des benutzten
ganzen Bettes und zu den nötig werdenden Dcs-
infektionskosten herangezogen werden,

9. Fiir Ankleiden etc. von Leichen wird die in
der Friedhofsordnung für ' die Stadt Wiesbaden
festgesetzte Gebühr voit den Angehörigen der Ver¬
storbenen gezahlt und dem Leichenankleider ver¬
gütet : bei Verstorbenein. welche aus öffentlichen
Armenmitteln verpflegt worden sind, erfolgt da?
Ankleiden unentgeltlich.

10. Das Dienstboten-Jahresabonnement be¬
trägt 10 Jl  für jeden Dienstboten.

Der vorstehende Tarif wird nach erfolgter
Zustimmung der Stadtverordneten -Bersammlung
hierdurch genehmigt.

Wiesbaden, den 16. Dezember 1910. 26808
Der Magistrat.

Zur allgemeinen Kenntnis gebracht.
Wiesbaden, den 1. Januar 1911.

_ Städtisches Krankenhaus.
Bekanntmachung.

Die Lieferung von:
60 Mützen und 60 Litewken für die städtische

Feuerwehr ist zu vergeben.
Muster liegen im Feuerwehr-Büro (Neu-

gaffe 6) aus.
Die Lieferung muß an: 1. Mai 1911 erfolgen.
Angebote sind versiegelt bis i. Februar dem

Unterzeichneten einzureichen.
Wiesbaden, den 17. Januar 1911. 26739

Der Vorsitzende der Feuerwehr-Deputation.

iUuMi %

f Räumungs - Verkauf
beginnt am Freitag , den 20 . Januar.
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bietet sich eine wirklich günstige Gelegenheit, moderne erstklassige Schuhwaren für Damen,
ren und Kinder aus durchweg bewährten Qualitäten , ohne Rücksicht auf den früheren Wert, zu

enorm billigen Preisen zu erwerben.
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Tlemtadt.
)

Wiesbaden, Langgasse 5,

* * 01
Alleinverkauf der riihmlichst bekannten Fortschrät-Stiefel.
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